Argumente zum betriebsfähigen Erhalt des 

Schiffshebewerkes Rothensee

Das Schiffshebewerk ist als Bypass für die Schleuse Rothensee unbedingt erforderlich. Dabei sind zwei wichtige Betriebszustände zu betrachten:

Für die Zeit von Reparaturen und Ausfällen der Schleuse Rothensee. 

Leider hat die Schleuse bisher mit Ausfällen in Steuerung und Technik der Schifffahrt einige Probleme bereitet. Für die Zeit der geplanten Sperrung der Schleuse Rothensee vom 18.04. bis 15.05. 2006 ist daher folgerichtig der zweischichtige Betrieb des Schiffshebewerkes geplant. Damit sollen alle Schiffe, die nach ihren Abmessungen das Schiffshebewerk passieren können, an der gesperrten Schleuse vorbei den direkten Verkehr zwischen dem Mittellandkanal und den Magdeburger Häfen und der Elbe verkehren können. Nur die Schiffe über 83 m Länge und über 2,10 m Tiefgang müssten den Weg über die Trogbrücke, die Doppelschleuse Hohenwarthe, die Schleuse Niegripp und die Elbe bis Magdeburg nehmen. Das bedeutet mindestens 3 Stunden Umweg, welcher  ohne zusätzliche Frachteinnahme erbracht werden müsste.

Die Tagesrate eines Schiffes über 83 m Länge mit minimal 500,- € angesetzt, würde das an zusätzlichen Aufwand 125,- € pro Schiff und Richtung betragen, die der Verlader nicht tragen will und kann. Dazu kommen oft noch die Kosten eines Lotsen, wenn der Schiffsführer kein Patent für die Elbe hat, mit ca.80,- bis 100,- €. Weiterhin ist  die Unsicherheit, ob der Elbewasserstand bei Ankunft in Rothensee noch genügend Abladetiefe gestattet, zu berücksichtigen. Minderauslastung wegen zu geringer Fahrrinnentiefe führt zu geringeren Frachteinnahmen bei gleichen Kosten für die Fahrt. Sofern das Schiff geleichtert werden müsste, sind die dafür nötigen Aufwendungen erheblich höher. Leichterungen müssten bereits in Haldensleben erfolgen. Für den Umschlag sind zwischen 2,- und 6,-  € je Tonne zu entrichten, die Frachtkosten für das Leichterschiff oder für die längere Abfuhr über LKW muss auch aus der Frachteinnahme des zu leichternden Schiffes beglichen werden. 

Während der geplanten Schleusensperrzeit 2006 werden deshalb hauptsächlich Schiffe unter 83 m Länge nach Magdeburg befrachtet werden, welche zur Zeit noch über 80 % der hier verkehrenden Flotte ausmachen.

Wenn kein Bypass mehr zur Verfügung steht, trifft Umfahrung und bei niedrigen Elbwasserständen Leichterung/Zuladung oder Minderauslastung  alle Schiffe. Die Folge wird sein, dass bei Ausfall der Schleuse Rothensee die Schifffahrt zum Magdeburger Hafen und zur Elbe weitgehend unterbrochen sein wird. 

Kein Partikulier kann sich lange Wartezeiten oder Leichterungen leisten, weshalb er keine Fracht in den Bereich annimmt Die Folge ist, dass sich Ladungen aus und nach Magdeburg zu den Kanalhäfen Vahldorf, Haldensleben und Bülstringen verlagern oder, weil dann An- und Abfuhr mehr kosten, auf die Strasse abwandern. 

Es ist eine vielfach beobachtete Tatsache, dass einmal der Schifffahrt verloren gegangene Güter nur sehr schwer wieder zurück zu bekommen sind.

Die Fahrgastschifffahrt kann ihre lukrativste Route nicht mehr bedienen. Sie wird Einnahmeverluste von 40 –50 % erleiden und damit wieder in rote Zahlen geraten.

Motorgetriebene Sportboote müssen den gleichen Umweg von und zur Elbe nehmen,. Muskelbetriebenen Sportbooten ist die Fahrt über die Trogbrücke untersagt. Sie können zwar im Schlepp eines motorgetriebenen Sportbootes fahren, sind aber in der Schleuse Hohenwarthe wegen deren Hubhöhe und daraus resultierenden Turbolenzen im Wasser nicht sicher zu schleusen. Bisher wurde diese  Gruppe Wassersportler auf das für sie sichere Schiffshebewerk verwiesen. Ein- und Aussetzstellen für Landtransport sind weder vorgesehen noch realisierbar. So werden viele Sportboote an Magdeburg vorbeifahren, ohne Marina und Stadt zu besuchen.

Bypass während des Betriebes der Schleuse Rothensee

Der Schleusenvorgang ist in der neuen Sparbeckenschleuse Rothensee von bedauerlicher Langsamkeit. Es können zwar zwei größere Schiffe oder ein Schubverband ungeteilt geschleust werden, bis zur nächsten Schleusung vergehen aber bei Gegenverkehr gut 1,5 Stunden. Wenn ein Fahrgastschiff eine Schleusung warten muss, ist sein Fahrplan nicht mehr zu halten. Die Fahrgäste werden ob langer Wartezeit ungeduldig, das Image leidet, die Fahrgäste bleiben aus. Im Schiffhebewerk wird bereits gegenüber der normalen Schleusungszeit gut eine Stunde weniger für Auf- bzw. Abstieg benötigt. 

Bei konsequentem Vorrang der fahrplanmäßigen Fahrgastschiffe würde die übrige Schifffahrt sehr behindert, was für ein drittes und viertes vor Schleusenrang liegendes Schiff sich leicht auf mehr als 3 Stunden summieren kann. Da gut abgeladene Schiffe der Verkehrsgruppe 3 noch einige Jahre an Abfahrtszeiten gebunden sind, kommen sie auch im Konvoi an bzw. müssen  weitere 4 Stunden warten, wenn sie die Abfahrtszeit durch Verzögerung an der Schleuse verpasst haben. Für Containerschiffe, welche einen engen Fahrplan einhalten müssen und für Tankschiffe, die oft einen fahrplanmäßig abzufertigen Ganzzug bedienen, sind solche Wartezeiten kontraproduktiv, führen teilweise zu Vertragsstrafen und wirken negativ auf  den Ruf der Schifffahrt,  pünktlich und verlässlich zu sein.

Da besetzte Fahrgastschiffe nicht mit Gefahrgutschiffen schleusen sollten, kann sich die Wartezeit noch weiter ausdehnen. Die Tankschiffe mit Gefahrgut nehmen mit Durchsetzung der neuen Entgasungsordnung deutlich zu, da nach Ladungswechsel von z.B. Benzin auf Diesel noch 6 Reisen als Gefahrgutschiff gekennzeichnet (Kegelschiff)  gefahren werden muss da sich im Schiff noch Restgase befinden.

Wenn dazu noch Sportboote mitgeschleust werden müssen, verlangsamt sich die Schleusenzeit zusätzlich, weil ein zur Schwallvermeidung langsameres Steuerungsprogramm gefahren werden muss und sich die Ein- und Ausfahrten verlängern.

Kleinere Einheiten der Frachtschifffahrt nutzten bisher das Schiffshebewerk. Selbst wenn ein Schubverband dazu auseinander koppeln musste war er mit zwei Schützen noch schneller als bei Benutzung der Schleuse. Damit verringerte sich auch die Wartezeit für größere Fahrzeuge an der Schleuse.

Die WSD Ost hat bereits angekündigt, bei Wartezeiten an der Schleuse Rothensee den Fahrgastschiffen keine Vorschleusen vor der übrigen Schifffahrt mehr gestatten zu wollen. Abgesehen davon, dass sie nach § 6.29  (5.)  der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung  ein Anrecht auf Vorschleusung haben, würde eine solche Regelung zum Zusammenbruch jeglichen Fahrplanes führen und die Fahrgäste vertreiben.

Eine ähnliche Regelung sei auch für motorgetriebene Sportboote zu erwarten, welche nur noch in verkehrsarmen Zeiten mitgeschleust werden könnten. Muskelbetriebene Sportboote hätten keine Möglichkeit mehr, vom Mittellandkanal zur Elbe und umgekehrt zu kommen.

Als Bypass hat das Schiffshebewerk somit eine wichtige Funktion. Es sollte auch daran erinnert werden, das der Energieverbrauch entschieden geringer ist als bei der Schleuse, welche zwei Fünftel des Schleusungswasser in das Oberwasser zurückpumpen muss.

Da Fahrgastschifffahrt und Sportbootverkehr nur etwa zwischen April und Oktober mit Spitzen in der Zeit zwischen etwa 09.00 und 17.00 Uhr den Schleusenrang erheblich stören würden, könnte ein einschichtiger saisonaler Betrieb des Schiffshebewerkes die geschilderten Störungen vermeiden und die Personalkosten erheblich einschränken. 

Das Schiffshebewerk könnte dann, im betriebsbereitem Zustand erhalten,  bei Ausfall, Störung oder Reparatur der Schleuse sofort bzw. nach kurzer Aufrüstzeit außerhalb der Saison für den größten Teil der verkehrenden Schiffe in Betrieb gehen, wobei Personale der Schleuse die Besetzung übernehmen können, so dass auch ein zweischichtiger und bei Bedarf dreischichtiger Betrieb möglich wird.  

Bei allen bisher angestellten Berechnungen zur Schiffshebewerk wurden nur die Kosten der Wasserstraßen-Verwaltung betrachtet. Der volkswirt-schaftliche Nutzen beim Weiterbetrieb bzw. der volkswirtschaftliche Verlust bei Außerdienststellung ist nie ins Kalkül gezogen worden. 

Er trifft nicht nur den Partikulier-Schiffer, die Reedereien und Schifffahrtsspeditionen, die Fahrgastschifffahrt und Sportschifffahrt und damit das Touristikgewerbe sondern im weit höherem Maße den gesamten Wirtschaftsraum in Mitteldeutschland, welcher um eine verlässliche und schnelle Verbindung in das Kanalgebiet beraubt wird. Es ergibt sich eine Verschlechterung der Infrastruktur der Wasserstraßen in Sachsen-Anhalt.

Der Magdeburger Hafen wird besonders betroffen. Die Niedrigwasserschleuse sichert ihm in absehbarer Zeit einen vom Wasserstand unabhängigen Anschluss an das Kanalgebiet. Durch Außerbetriebnahme des Schiffshebewerkes Rothensee aber bleibt die Gefahr, bei nötiger  Umfahrung  wieder Wasserstandsabhängig zu sein. Damit kann der Hafen seinen Kunden weiterhin keine sichere Abladung garantieren, was immer wieder die verladene Wirtschaft auf andere Häfen, aber auch auf den LKW ausweichen lässt bzw. von Ansiedlungen und Investitionen in Hafennähe abhält. Das damit auch Arbeitsplätze verloren gehen oder gar nicht erst entstehen, liegt auf der Hand. 

Ingo Klinder

Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V.

